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Amt für Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Hochbau 
13.05.2020 
1791/2020 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Vorberatung 28.05.2020 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 24.06.2020 
 
 
74. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Geilenkirchen, Geltungsbereich: Fläche im 
Stadtteil Immendorf, südwestlich und nördöstlich der Dürener Straße und nördlich der B 56, 
Erweiterung der Firma Pohlen 
- Beratung und Abwägung über die während der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen 
- Beratung und Abwägung über die während der erneuten Offenlage nach § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V.m § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
- Beschlussfassung über die 74. Flächennutzungsplanänderung 
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Rat der Stadt Geilenkirchen hat in seiner Sitzung am 29.04.2020 (Vorlage 1871/2020) die 
erneute Offenlage und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
des Entwurfs der 74. Flächennutzungsplanänderung nach § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
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Die erneute Offenlage findet statt in der Zeit vom 11.05. bis zum 15.06.2020. Da dieser Zeit-
raum während der 39. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförde-
rung noch nicht beendet ist, wird in der Ausschusssitzung ein aktueller Sachstand der wäh-
rend der erneuten Offenlage eingegangen Stellungnahmen vorgestellt. Aufgrund der Erfah-
rungen im bisherigen Verlauf des Bauleitplanverfahrens sind weitere Stellungnahmen, die zu 
einer durchgreifenden Änderung des Plans führen könnten, nicht zu erwarten.  
Um den Zeitplan der Bauleitplanung jedoch einhalten zu können und das Erweiterungsvorha-
ben der Firma Pohlen nicht zu verzögern, wird vorgeschlagen, dass in der heutigen Aus-
schusssitzung der momentane Sachstand erörtert und beschlossen wird. In der Ratssitzung 
am 24.06.2020 kann dann abschließend über das Verfahren entschieden werden. Sollten 
nach der heutigen Sitzung noch Stellungnahmen zum Bauleitplanverfahren abgegeben wer-
den, werden diese mit der Einladung zur Ratssitzung zugestellt. 
 
Die 74. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Geilenkirchen kann nach erfolgter Ab-
wägung beschlossen werden.  
 
Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine Ausfertigung der Planunterlagen vorab in Papierform. 
Zusätzlich werden die Planunterlagen in das Ratsinformationssystem eingestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Über die eingegangen Stellungnahmen während der Offenlage sowie der erneuten Offenlage 
wird gemäß beigefügtem Beschlussvorschlag der Verwaltung abgewogen. 
 
Die 74. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Geilenkirchen wird gemäß den Plan-
unterlagen beschlossen. 
 
 
Anlagen:  
A. Planurkunde 74. FNP 
B. Darstellungen 74. FNP 
C. Begründung 74. FNP 
D. Umweltbericht 74. FNP 
E.1 Abwägung Öffentlichkeit 
E.2 Abwägung TÖB 
F. Geotechnischer Bericht 
G. Zwischenbericht Archäologie 
Amprion 
Bundesamt Infrastruktur Bundeswehr 
Industrie- und Handelskammer 
Industrie- und Handelskammer Anlage 
Kreis Heinsberg 
Landesbetrieb Straßenbau 
Landesbetrieb Straßenbau Anlage 
Landwirtschaftskammer 
NEW-Netz 
Stadt Linnich 
Telekom 
Unitymedia 
Unitymedia Anlage 
Wasserverband 
Wasserverband Anlage 
West-Verkehr 
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